
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/5/28 87/07/0136
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.05.1991

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §103 Abs1;

WRG 1959 §113;

WRG 1959 §138 Abs1 lita;

Rechtssatz

Unter "Unternehmen, gegen die sonst kein Anstand obwaltet" iSd § 113 WRG sind zur wasserrechtlichen Bewilligung

eingereichte Projekte, nicht jedoch eigenmächtig vorgenommene Neuerungen zu verstehen.
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